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Die Woche im Blick | Arbeitsrecht

Das Justizministerium Schleswig-Holstein plant im Rahmen einer Reform der Gerichtsstrukturen insbesondere die neun Gerichte

der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit in dem Bundesland bis zum Jahr 2026 an einem Standort zu konzentrieren. Das teilte die

Justizministerin des Landes Prof. Dr. Kerstin von der Decken (CDU) mit. Sämtliche Arbeits- und Sozialgerichte würden dafür ge-

schlossen und an einem noch zu bestimmenden Standort zusammengezogen. Betroffen wären die derweil bestehenden fünf

Arbeitsgerichte in den Städten Flensburg, Elmshorn, Kiel, Lübeck und Neumünster sowie die vier Sozialgerichte in Itzehoe, Kiel,

Lübeck und Schleswig. Jedes einzelne der Gerichte wird nach den Plänen der Landesregierung umziehen müssen. Den neuen

zentralen Standort für ein „Fachgerichtszentrum“ hat die Justizministerin bisher nicht bekannt gegeben. Kriterien für die Stand-

ortwahl eines solchen Zentrums seien eine möglichst zentrale Lage in Schleswig-Holstein und damit einhergehend eine ver-

kehrstechnisch gute Erreichbarkeit, so das Ministerium. Grund für die Reform sei die schlechte Haushaltslage. Die Beschäftigten

wurden von der Mitteilung überrascht. „Diese Vorgehensweise lässt uns völlig fassungslos zurück“, erklärte die Vorsitzende des

Schleswig-Holsteinischen Richterverbandes, Dr. Christine Schmehl. „Wie kann man über die Köpfe aller Betroffenen hinweg ein-

fach so am grünen Tisch derart weitreichende Veränderungen beschließen? Diese Kommunikationsweise erschüttert das Ver-

trauen aller Justizbeschäftigten nachhaltig und entspricht nicht dem 21. Jahrhundert, sondern der Kaiserzeit“, so Schmehl. „Ent-

setzt“ zu den Einsparplänen der Landesregierung zeigt sich die Schleswig-Holsteinische Anwaltschaft. „Die Bürger haben ein An-

recht darauf, Gerichte in erreichbarer Nähe zu haben und diese ohne großen Aufwand aufsuchen zu können. Hier den vermeint-

lichen Sparstift anzusetzen, wird dem Ansehen des Rechtsstaates in Schleswig-Holstein nachhaltig schaden“, äußerte sich Gerrit

Koch, Rechtsanwalt und Notar sowie Vorsitzender des Schleswig-Holsteinischen Anwalt- und Notarverbandes. Nach Auffassung

der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) werde mit den Plänen „am falschen Ende gespart“. Weiter kritisiert die BRAK, „dass die

Landesregierung vor der Entscheidung nicht das Gesprächmit der Anwaltschaft gesucht“ habe. Leonora Holling, Schatzmeisterin

der BRAKund Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sicherung des Rechtsstaates, führte aus: „Das werdenwir Schleswig-Holstein

so nicht durchgehen lassen! Denn die Anwaltschaft ist dem Rechtsstaat auf besondereWeise verpflichtet. Als Organe der Rechts-

pflege sind wir berufen, unseren freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat zu schützen und zu verteidigen. Auch gegen rechts-

staatsfeindliche Sparmaßnahmen und Abschaffung von Gerichtsstandorten.“

Entscheidungen

BVerfG: Verfassungsbeschwerde mehrerer

Frauen mit dem Ziel der Gewährung von

Mutterschutz nach einer Fehlgeburt man-

gels Fristwahrung erfolglos

Mit am 25.9.2024 veröffentlichtem Beschluss hat

die 1. Kammer des Ersten Senats des Bundesver-

fassungsgerichts eine Verfassungsbeschwerde

mehrerer Frauen, die eine Fehlgeburt nach der

12., aber vor der 24. Schwangerschaftswoche er-

litten haben, nicht zur Entscheidung angenom-

men. Mit ihrer Verfassungsbeschwerde verfolgen

sie das Ziel, wie Entbindende behandelt zu wer-

den, die unter die Schutzfristen des Mutter-

schutzgesetzes (MuSchG) fallen.

In § 3 Abs. 2 bis Abs. 4 MuSchG sind unter ande-

rem Schutzfristen geregelt, in denen Frauen nach

einer „Entbindung“ nicht beschäftigt werden

dürfen. Während dieser Schutzfristen haben

Frauen, die Mitglieder der gesetzlichen Kranken-

versicherung sind, gegen die Krankenkassen An-

spruch auf Mutterschaftsgeld und gegebenen-

falls gegen den Arbeitgeber auf Zuschuss zum

Mutterschaftsgeld. Zur Auslegung des Begriffs

der „Entbindung“ nahm die Rechtsprechung des

Bundesarbeitsgerichts in einem anderen Kontext

bisher auf Regelungen der Personenstandsver-

ordnung Bezug. In den Fällen, in denen im perso-

nenstandsrechtlichen Sinne eine Fehlgeburt vor-

lag, wurde eine „Entbindung“ abgelehnt. Eine

„Entbindung“ war danach nur gegeben, wenn

ein Kind lebend oder tot nach der 24. Schwan-

gerschaftswoche beziehungsweise mit einem

Gewicht von mehr als 500 Gramm geboren wur-

de.

Die Verfassungsbeschwerde ist unzulässig, weil

sie nicht fristgerecht eingelegt wurde und im

Übrigen den Grundsatz der Subsidiarität nicht

wahrt. Die Beschwerdeführerinnen hätten ihre

Ansprüche vor Einlegung der Verfassungsbe-

schwerde vor den Sozial- beziehungsweise Ar-

beitsgerichten verfolgen können.

BVerfG, Beschlussvom21.8.2024 –1BvR2106/23
(PM Nr. 80/2024 vom 25.9.2024)
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BAG: Bewerbungsverfahrensanspruch –

sachgrundlose Befristung – Vorbeschäfti-

gung

1. Nach Art. 33 Abs. 2 GG hat jeder Deutsche

nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen

Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen

Amt. Daraus folgt ein grundrechtsgleiches Recht

auf ermessens- und beurteilungsfehlerfreie Ein-

beziehung in die Bewerberauswahl für jedes öf-

fentliche Amt (sogenannter Bewerbungsverfah-

rensanspruch). Zu den öffentlichen Ämtern iSv.

Art. 33 Abs. 2 GG zählen nicht nur Beamtenstel-

len, sondern auch Stellen, die ein Arbeitgeber

des öffentlichen Dienstes mit Arbeitnehmern zu

besetzen beabsichtigt (Rn. 23).

2.ÖffentlicheArbeitgeber treffen imRahmen ihrer

Organisationsgewalt diejenigen Vorentscheidun-

gen, die zur Existenz eines öffentlichenAmtes füh-

ren. Es besteht kein subjektives Recht auf Ausbrin-

gung einer bestimmten Planstelle. Der Dienstherr

entscheidet nach organisatorischen Bedürfnissen

und Möglichkeiten über die Einrichtung und nä-

here Ausgestaltung von Dienstposten (Rn. 24).

3. Die Entscheidung, eine ausgeschriebene Stelle

nur im Wege eines sachgrundlos befristeten Ar-

beitsverhältnisses zu besetzen, ist Teil der dem

Auswahlverfahren nach Art. 33 Abs. 2 GG vorge-

lagerten Organisationsentscheidung. Das gilt

auch für die Entscheidung, Bewerber vom Aus-

wahlverfahren auszuschließen, bei denen eine

sachgrundlose Befristung wegen einer Vorbe-

schäftigung bei demselben Arbeitgeber nicht

rechtssicher möglich ist (Rn. 27).

4. Die Organisationsentscheidung, eine ausge-

schriebene Stelle im Wege eines sachgrundlos

befristeten Arbeitsverhältnisses zu besetzen und

Bewerber von der Auswahl auszuschließen, bei

denen eine sachgrundlose Befristung des Ar-

beitsverhältnisses wegen einer Vorbeschäftigung

mit demselben Arbeitgeber möglicherweise un-

wirksam ist, hält sich regelmäßig im Rahmen des

dem öffentlichen Arbeitgeber zustehenden wei-

ten Organisationsermessens. Das gilt jedenfalls,

wenn die Vorbeschäftigung nicht eindeutig für

die Wirksamkeit einer sachgrundlosen Befristung

des Arbeitsverhältnisses unbeachtlich ist, weil sie

sehr lang zurückliegt, ganz anders geartet war

oder von sehr kurzer Dauer gewesen ist

(Rn. 28 ff.).

Prof. Dr. Christian Pelke,

Ressortleiter Arbeits-

recht
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